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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs), Stand: 1.7.2010 
    
I. AllgemeinesI. AllgemeinesI. AllgemeinesI. Allgemeines    
    
Der Schülerförderunggsvertrag  wird zwischen dem Lernstudio Zielen in 35274 Kirchhain, Inhaber Dipl. Ing. 
(FH) Andreas Zielen (im Folgenden Lernstudio Zielen), Handweg 19  und der jeweiligen 
VertragsunterzeichnerIn (im Folgenden KundIn) geschlossen. 
Mit der Unterschrift zur Anmeldung akzeptiert die KundIn die nachfolgenden AGBs.  
Eine Lerntrainingsstunde entspricht 60 Minuten. 
 
 
II. Vertragslaufzeit und KündigungII. Vertragslaufzeit und KündigungII. Vertragslaufzeit und KündigungII. Vertragslaufzeit und Kündigung    
 

1. Die Vertragslaufzeit ist prinzipiell unbefristet. Die Kündigung muss  
2.  schriftlich zum Monatsende erfolgen. Das Lernstudio Zielen behält sich eine fristlose Kündigung 

aus besonderen  pädagogischen Gründen vor. 
 
 

III. LeistungenIII. LeistungenIII. LeistungenIII. Leistungen    
 
1. Einzelunterricht1. Einzelunterricht1. Einzelunterricht1. Einzelunterricht---- und Gruppenlerntraining und Gruppenlerntraining und Gruppenlerntraining und Gruppenlerntraining    
Die Förderung findet in Einzelunterricht oder Kleinstgruppen von maximal 2  alters-  und 
leistungshomogenen SchülerInnen statt.  
Ausnahmen bilden die Kurse, die bis zu 6 SchülerInnen umfassen können und nicht alters- oder 
leistungshomogen sein müssen.  
Die Teilnahme am Lerntraining beträgt wöchentlich mindestens 60 Minuten.  90    Minuten-Trainings oder 
mehrere Stunden in der Woche können jederzeit vereinbart werden. 
In der Regel findet das Lerntraining in den Räumen des Lernstudios Zielen statt.  
 
2. Zusatzstunden2. Zusatzstunden2. Zusatzstunden2. Zusatzstunden    
Zusatzstunden vor Klassenarbeiten sind möglich, soweit  dies organisatorisch funktioniert. 
    
3. Ver3. Ver3. Ver3. Versäumnis von Unterricht säumnis von Unterricht säumnis von Unterricht säumnis von Unterricht     



Erscheint eine angemeldete SchülerIn unentschuldigt nicht zum Unterricht oder wird erst am Unterrichtstag 
abgemeldet, wird die versäumte Unterrichtsstunde  mit 100% des vereinbarten Honorars in Rechnung 
gestellt, Im Falle einer rechtzeitigen Entschuldigung durch die Eltern aus wichtigem Grund wird das 
versäumte Lerntraining auf  Wunsch nachgeholt, falls das organisatorisch möglich ist. Als rechtzeitig gilt 
eine Entschuldigung bis 24 Stunden vor dem Unterrichtstermin.  
Seitens des Lernstudios Zielen ausgefallener Unterricht wird in der Folgezeit nach Absprache mit den 
TeilnehmerInnen auf Wunsch nachgeholt, falls das organisatorisch möglich ist. Das Lernstudio Zielen kann  
aus organisatorischen Gründen jederzeit absagen. 
 
    
4. Haftung4. Haftung4. Haftung4. Haftung    
Das Lernstudio Zielen ist frei von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem durchgeführten 
Lerntraining. Gleiches gilt auch für Beratungen. 
 
5. Ferien 5. Ferien 5. Ferien 5. Ferien ---- Feiertage Feiertage Feiertage Feiertage    
Das Lernstudio Zielen ist  ganzjährig  bis auf die Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 02. Januar 
geöffnet. 
An allen Sonn- und Feiertagen findet kein Lerntraining statt.  Ausnahmen sind Vereinbarungssache. 
In den Schulferien findet  Schülerförderung nach Vereinbarung statt. 
  
6.  Eltern6.  Eltern6.  Eltern6.  Eltern---- und Lehrerkontakt und Lehrerkontakt und Lehrerkontakt und Lehrerkontakt    
Die Eltern werden einmal im Quartal schriftlich  über den Leistungsstand Ihrer Kinder informiert.  
Beratungsgespräche sind nach Absprache jederzeit möglich. Sie kosten 30 € pro 60 Minuten. Telefonische 
Beratungen sind gegen ein Honorarvon 10 € jederzeit möglich. Auf Wunsch der Eltern kann das Lernstudio 
Zielen auch Kontakt mit den LehrerInnen an der Schule aufnehmen. Auch hier wird bei persönlichem 
Kontakt ein Honorar von 30 € erhoben. 
 
7. Förderungshonorar7. Förderungshonorar7. Förderungshonorar7. Förderungshonorar    
1. Beide Parteien sind sich einig, dass am Ende des Monats eine Rechnung mit einer 14-tägigen 
Zahlungsfrist gestellt wird.  
2. Im Falle eines Zahlungsverzugs ist das Lernstudio Zielen berechtigt Mahngebühren von je 5,- € zu 
berechnen. Verzugszinsen in Höhe von 10 % kommen ab der 2.Mahnung hinzu. 
Das Lernstudio Zielen behält sich vor, bei mehreren überfälligen Zahlungen den Unterricht bis zu den 
verbuchten Zahlungseingängen auszusetzen. Bei weiterem Verzug werden rechtliche Schritte eingeleitet. 
3. Hinweis: Die vom Lernstudio Zielen angebotene Förderung ist aufgrund einer gesetzlichen Regelung 
von der Umsatzsteuer befreit. Das Lernstudio Zielen behält sich das Recht vor, sollte die Rechtsgrundlage 
der Umsatzsteuerbefreiung wegfallen oder geändert werden, die Umsatzsteuer zu den Gebühren 
hinzuzurechnen. 
 
 
IV. SonstigesIV. SonstigesIV. SonstigesIV. Sonstiges    
 
1. Das Lernstudio Zielen behält sich das Recht vor, diese AGBs zu ändern. Über die Änderungen werden 
wir schriftlich informieren.  
Die Änderungen der AGBs gelten von der  KundIn als genehmigt, wenn die angemeldete SchülerIn nach 
Ablauf eines Monats nach Inkrafttreten der neuen AGBs am Lerntraining weiterhin teilnimmt oder die 
KundIn nicht  innerhalb von sechs Wochen nach Inkrafttreten der Änderungen kündigt. 
2. Die KundIn erklärt sich damit einverstanden, dass ihre Daten, soweit diese für die Zweckerfüllung des 
Vertrags erforderlich sind, gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht 
statt. 
3. Diese AGBs  sind in den Lernstudios zur Einsichtnahme ausgelegt und im Internet auf unserer 
Homepage: www.lernstudio-zielen.de veröffentlicht. 


